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 Fachbereich Bauen 
  X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 Dringlichkeitsentscheidung 
 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Bauausschuss 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Haushaltsstelle "Errichtung der IBA-
Fahrradstation am Bahnhof in Kamen-Mitte (Hhst.: 680.94000) 
 
 
Fachbereichsleiter/in Dezernent  Bürgermeister Datum 
 
 

   

 
 
Gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung NW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung 
gefasst: 
 
 
Bei der HhSt.: 680.940 00 – Errichtung der IBA-Fahrradstation am Bahnhof Kamen-Mitte – 
werden überplanmäßig 209.000,00 DM zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
Kamen, 29.09.1999 
 
 
 
 
gez. Erdtmann gez. Kissing 
Bürgermeister       Ratsmitglied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister

Vorlage 
 
Nr. 352/1999 
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Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die ursprünglich ermittelten Herstellungskosten erhöhen sich infolge Planungsänderungen 
im Bereich der Fundamente sowie weiterer nicht vorhersehbarer Massenmehrungen um ca. 
209.000,00 DM. Diese Mittel sollen im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe 
bereitgestellt werden. 
 
Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel für die Haushaltsstelle „Errichtung der IBA-Fahr-
radstation am Bahnhof in Kamen-Mitte“ setzten sich wie folgt zusammen: 
 
Mehrleistungen bei den Erd- u. Pflasterarbeiten 179.663,37 DM 
 
- Genehmigungsgebühren beim Eisenbahn-Bundesamt      8.000,00 DM 
- Wegweisung u. Beschilderung      10.000,00 DM 
- Pflanzen und Sonstiges  11.336,63 DM 
  ------------------ 
  209.000,00 DM 
 
Die überplanmäßige Ausgabe wird sowohl durch Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 
680.360 20 (Zuweisung von Bundesmittel) in Höhe von 90.700,00 DM sowie bei der HhSt.: 
680.361 30 (Zuweisung von Landesmittel) in Höhe von 54.400,00 DM sowie durch Minder-
ausgaben bei der HhSt.: 615.960 10 "Erweiterungsgebäude Technologiezentrum" in Höhe 
von 90.000,00 DM gedeckt. 
 
 


